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beachten. Wie etwa das beſtehende Recht, welches eine Ehe⸗
rennung bei Lebzeiten der Gatten nicht ennt, mit der Dispenspraxis

inklang gebracht werden kann?) Jedenfalls ſei die auf run. der
Dispenſation vom beſtehenden Eheband abgeſchloſſene zweite Ehe,
lange als gültige Ehe anzuſehen, bis ſie nich durch das Gericht als
ungültig Tklärt worden iſt Gleichzeitig erfahren Diu auch, daß von der
Wiener Landesregierung etwa 9000, dbom Magiſtrate Wien 2000, vom
Staatsamt für Inneres 1200 Dispenſationen vom beſtehenden Eheband
Tteilt worden ſind So eit die Ausführungen Dr abers Zwei Fragen
wurden hiebei nicht bean  D Wenn nach dem utd  en die Nach⸗
ſicht vom Hindernis des beſtehenden Ehebandes ungültig iſt, darf eine
Verwaltungsbehörde eine olche Dispens erteilen? Da die Bigamie
ein öffentlich⸗rechtliches Delikt iſt, ſind die ehörden nach 84 4
prozeßordnung nicht zur Anzeige ſolcher bigamiſcher Verbindungen
verpflichtet?

Graz Dr Haring
* VII (Dispens von der Formalität der Prokuravollmacht.) Im

Gegenſatz 3 dem früheren Rechte chreibt Cꝗ

2 1089 des kirchlichen
Rechtsbuches eine beſtimmte Form der ma für Trauung durch
Stellvertretung vor (ſchriftliche Spezialvollmacht mit Unterſchrift des
Auftraggebers und des Pfarrers, bezw Ortsoroinarius, bezw zweier
Zeugen). Ein beſtimmter Fall regte die Frage 0 ob von dieſer c  Fbum
dispenſier werden könnte, alſo UL Dispenſation das frühere Recht
(Spezialvollmacht ohne beſondere Formalitäten) Anwendung finden
könnte. Der Fall war folgendermaßen geſtaltet: Der In Südamerilo
lebende Bräutigam will mit der MN Oeſterreich weilenden rau die
Ehe durch Stellvertretung ſchließen Es iſt dies ſo notwendiger,
da die rau nicht als o  E, ondern nUuL als Frau die Einreiſebewilli—
gung bekommt. Der öſterreichiſche Pfarrer belehrt die rau über die
Erforderniſſe einer Prokuratrauung und über die Formalitäten der
Vollmacht. Die rau acht hierüber dem Bräutigam genaue Mit⸗—
teilungen. Nach mehreren Monaten ang eimn Lie des Bräutigams
ein, welcher die Spezialvollmacht enthält und den Stellvertreter be⸗
zeichnet; jedo die Form des Can 1089 iſt nicht eingehalten. Der ſüd⸗

AnI  E Pfarrer habe geſagt, ein einfacher Lie genüge Gleich—
zeitig ang auch ein ereits auf die Frau lautender Paß und die Schiffs
arte zur Benützung für den In wenigen agen abgehenden Dampfer
ein. Die Landesregierung gibt auf run der vorgelegten Dokumente
die Erlaubnis zur Prokuratrauung, das biſchöfliche Ordinariat efinde
ich in großer Verlegenheit, da die ma den Anforderungen des

CGdll 1089 nicht entſpricht und die Formalitäten zur Gültigkeit des
Eheabſchluſſes (ut VA. ineatur) notwendig ind Der Rechtsfreund
der rau rät zum Abſchluß einer Zivilehe. Kann der Biſchof von. den
Formalitäten der ma dispenſieren? Im ni über das Ehe
recht nthält der odex hierüber keine Andeutungen Es könnte höch
ſtens Cà  — 81 herangezogen werden, wonach Im Einzelfalle die ᷑di.



narten von allgemeinen Kirchengeſetzen dispenſieren fönnen:
Cilis 811 recursus ad Sedem 6t Simul mora Sit periculum gTa
damni et de dispensatione agatur uae Sede Apostolica SCOC
Solet Daß En Anſuchen beim Apoſtoliſchen Stuhle 9 der Kür
der Zeit unmögli und die Gefahr eines großen Schadens vorhande
iſt ergibt ſich Aus den Umſtänden Die Tatſache, daß von dieſer For
malität der Apoſtoliſche Stuhl 3 dispenſieren pflegt, kann vielleich
jetzt noch nicht poſitiv nachgewieſen werden, kann aber mit Recht darau
Ermute werden, daß bislang elne formloſe U  ma genügte.

Graz. Dr Haring
VIII (Einſeitige Eheverſprechen.) Can 1017 des irchlich

Rechtsbuches Unterſcheidet Een einſeitiges und Enn zweiſeitiges
verſprechen und chreibt für die Rechtswirkſamkeit beider ene gewi
Form vor Der Name Verlöhnis ird betreffenden Kanon fürda
zweiſeitige Eheverſprechen Allein verwendet. Daß Eln einſeitiges
melles Eheverſprechen rechtliche Wirkungen hat, iſt Ene Neuerung
kanoniſchen E Zunächſt, wie hat man ſich das einſeitige Ehever
prechen vorzuſtellen? Genügt lediglich die Aeußerung eines Teiles
ohne daß der Gegenteil dieſes Verſprechen ormell annimmt; ode
gehört die Annahme Um Begriff des einſeitigen Verſprechens? Chelod
Jus matrimoniale 1918, 14; Linnborn, rundri des Eherechtes 1919,
rechnen die Annahme des einſeitigen Verſprechen Jum Begriff de
ProOm'lss10 Uunilateralis. Da 10 praktiſch der Annahme eines Ehev
ſprechens das Gegenverſprechen iegt, ſo .  inde hiedurch der nter
chied zwiſchen PrOMmiIss10 Unilateralis und bilateralis Ozu alſo di
Unterſcheidung Cal Das römiſche mecht ieß aus ner
ſeitigen (von der Gegenſeite nicht angenommenen) ärung (Po
licitatio) allgemeinen keine Verpflichtung entſtehen. Anders da
deutſche und moderne Recht (vgl Heilfron, Römiſche Rechtsgeſchichte,
1905, 439 Es ſcheint, daß der odex dieſer modernen Rechtsan
chauung ſich anpaßt Freilich ergibt ſich für eſe Auffaſſung glei

Schwierigkeit. Nach Cd.  2 1017, 1, muß auch die Prom'lss1i0
lateralis ormell ausgefertigt und von den Parteien (4 partibus) Unter
rieben werden. ieg nun der Mitfertigung des anderen Te
nicht Eene Annahme des Verſprechens? Ein Uriſt könnte allerding
agen, ich lonſtatiere mit enner Unterſchrift bloß das einſeitige Ver
prechen, ohne über die Annahme mich 3 erklären. Y Bedeut
werden einſeitige Eheverſprechen nicht erlangen. Nach CA.  — 1017,
wäre bei grundloſer Nichteinhaltung ledigli Schadenerſatzkl
möglich

Graz Dr Haring
I (Die Austeilung der eiligen Kommunion Karſamsta

Can 867, 9, erſügt In Abbato Sancto
fidelibus ministrari mnter IIISSaTUIN solemnia Vel cContinuo
Statim ab 118 expletis. Aus dem ſehr räziſen Text ergibt ſich, baß
dieſem Tage die heilige Kommunion (abgeſehen vom Viatikum)


